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Antrag
der Freien Hansestadt Bremen 

Mitteilung der Kommission über die Europäische Bürgerinitiative 
„Verbot von Glyphosat und Schutz von Mensch und Umwelt vor 
giftigen Pestiziden“ 

C(2017) 8414 final

Punkt 16 der 967. Sitzung des Bundesrates am 27. April 2018

Der Bundesrat möge für den Fall, dass Ziffer 16 der BR-Drucksache 107/18 eine 

Mehrheit erhält, folgenden ergänzenden Satz zu dieser Ziffer beschließen:

 „Der Bundesrat sieht aber auch für den Bereich Gleisanlagen die Notwendigkeit, 

zeitnah möglichst kostenneutrale Alternativen zu erproben und bei deren Vorliegen 

das Anwendungsverbot auch auf Gleisanlagen zu erstrecken.“

Begründung (nur gegenüber dem Plenum): 

Das Freihalten von Schienenwegen kann bisher bei Einhaltung eines vernünfti-
gen Kostenrahmens nur durch Mittel auf Glyphosatbasis erfolgen. Insofern 
sollte dieser Bereich zunächst von einem Anwendungsverbot ausgenommen 
bleiben. Allerdings werden bereits erste Alternativen auch in der Praxis er-
probt. Auch vor dem Hintergrund, dass Schienenstrecken durch trinkwasserre-
levante Gebiete führen und längs von ihnen oft noch eine hohe Biodiversität 
vorherrscht, sollte das Anwendungsverbot bei Vorliegen geeigneter Alterna-
tiven auch auf Gleisanlagen erstreckt werden. 
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